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Regeste
Verfahrenshandlung der Strafkammer (Art. 20 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO); unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft und das Opfer im Beschwerdeverfahren (Art. 136 Abs. 1 StPO)
Erwägungen
E. 1.1
Gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO ist die Beschwerde gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte zulässig; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide. Diese Bestim- mung ist in Zusammenhang mit Art. 65 Abs. 1 StPO zu lesen, wonach ver- fahrensleitende Anordnungen der Gerichte nur mit dem Endentscheid ange- fochten werden können. Nach der Rechtsprechung ist die unmittelbare Be- schwerdeführung nach Art. 65 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 393 Abs. 1 lit. b Teil- satz 2 StPO bei Entscheiden, die den Gang des Verfahrens betreffen, aus- geschlossen. Dabei handelt es sich insbesondere um alle Entscheide, wel- che sich auf die Fortführung und den Ablauf des Verfahrens vor und während der Hauptverhandlung beziehen (BGE 143 IV 174 E. 2.2; 140 IV 202 E. 2.1; 138 IV 193 E. 4.3.1). Bei Anordnungen über den Verfahrensgang, die vor der Eröffnung der Hauptverhandlung getroffen werden, beschränkt die Recht- sprechung den Ausschluss der Beschwerde gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO indessen auf Entscheide, welche keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können. Kann ein verfahrensleitender Entscheid jedoch einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken, ist die Beschwerde gemäss Art. 393 StPO grundsätzlich zulässig (BGE 143 IV 175 E. 2.2; 140 IV 202 E. 2.1). Der Begriff des nicht wieder gutzumachenden Nachteils ent- spricht demjenigen in Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG (BGE 143 IV 175 E. 2.3). In Strafsachen muss der Nachteil nicht bloss tatsächlicher, sondern rechtlicher Natur sein. Nicht wieder gutzumachend bedeutet, dass er auch mit einem für die beschwerdeführende Person günstigen Endentscheid nicht oder nicht vollständig behoben werden kann. Ein lediglich tatsächlicher Nachteil wie die Verteuerung oder Verlängerung des Verfahrens genügt nicht (BGE 148 IV 155 E. 1.1; 143 IV 175 E. 2.3; je mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 7B_32/2024 vom 22. April 2025 E. 2.2 m.w.H.).
E. 1.2
Die vorliegend angefochtene Verfügung der Strafkammer vom 26. Mai 2025 ist vor der Eröffnung der Hauptverhandlung ergangen. Durch den in Ziffern 5 und 6 verfügten Verzicht auf Massnahmen zum Schutz des Beschwerdefüh- rers droht eine Verletzung von geltend gemachten Rechten des (kindlichen) Opfers (Art. 70 Abs. 1 lit. a, Art. 152 Abs. 3 und Art. 154 Abs. 4 StPO). Eine
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durch die öffentliche Verhandlung, die Begegnung mit dem Beschuldigten 3, die Einvernahme oder die Gegenüberstellung mit dem Beschuldigten 3 ver- ursachte Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Beschwerdeführers bzw. (schwere) psychische Belastung des Beschwerdeführers liesse sich durch einen späteren günstigeren Entscheid nicht beseitigen. Dem Beschwerde- führer droht damit ein nicht wieder gutzumachender Nachteil.
E. 1.3
Die weiteren Eintretensvoraussetzungen geben keinen Anlass zu Bemer- kungen. Auf die Beschwerde ist einzutreten.
E. 2.1
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtli- ches Gehör, weil die Vorinstanz nach der Zustellung von Stellungnahmen zu seiner Eingabe vom 14. März 2025 vor Ablauf von 10 Tagen verfügt habe. Entsprechend sei seine Replik vom 26. Mai 2025 unberücksichtigt geblieben.
E. 2.2
Die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist formeller Natur. Die Begründetheit der Rüge führt grundsätzlich zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids und Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Der Beschwerdeführer beantragt aber gerade keine Rückweisung und stellt stattdessen (ausschliesslich) reformatorische Anträge. Er selbst scheint mit- hin davon auszugehen, dass eine allfällige Verletzung des Replikrechts hier als geheilt gelten könnte und kein Anlass für eine Rückweisung bestünde. Es kann daher offenbleiben, ob die Rüge begründet ist.
E. 3.1
Der Beschwerdeführer rügt (implizit) eine Verletzung von Art. 154 Abs. 4 StPO und in diesem Zusammenhang eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör, weil die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nicht begründe, weshalb sie seinen Hauptantrag, nicht erneut befragt zu werden, abweise.
E. 3.2.1
Die Anwendbarkeit der Regeln von Art. 154 Abs. 4 StPO setzt unter anderem voraus, dass erkennbar ist, dass die Einvernahme oder die Gegenüberstel- lung für das Kind zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte.
E. 3.2.2
An die Erkennbarkeit einer schweren psychischen Belastung dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1191). Konk- ret bedeutet dies, dass der Anwendungsbereich von Art. 154 Abs. 4 StPO
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dann eröffnet ist, wenn eine schwere psychische Belastung nicht ausge- schlossen werden kann (Urteil des Bundesgerichts 6B_653/2016 vom 19. Januar 2017 E. 1.3.2, in: Pra 2017 Nr. 41; vgl. zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 6B_848/2022 vom 21. Juni 2023 E. 1.1.2 mit weiteren Hin- weisen). Zu berücksichtigen sind insbesondere die Art und die Umstände der Tat, das Alter und der Entwicklungsstand des Kindes, die bisherigen Auswir- kungen der Tat auf dessen Psyche und dessen Verhältnis zur beschuldigten Person (VOGT, in: Gomm/Zehntner [Hrsg.], Kommentar zum Opferhilferecht,
E. 3.2.3
In der angefochtenen Verfügung führte die Vorinstanz aus, die Vertretung des Beschwerdeführers stütze sich auf Art. 154 Abs. 4 StPO. Die in dieser Bestimmung vorgesehenen Massnahmen zum Schutz von Kindern als Opfer kämen zum Zug, wenn erkennbar sei, dass die Einvernahme oder die Gegenüberstellung für das Kind zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte. Bei der Anwendung von Art. 154 Abs. 4 StPO stünden Delikte gegen die sexuelle Integrität im Vordergrund. Solche oder vergleichbar schwerwiegende Delikte stünden vorliegend nicht zur Diskussion. Zudem sei der Beschwerdeführer 17 Jahre alt. Dieser Umstand entschärfe die Proble- matik der möglichen psychischen Belastung der einzuvernehmenden Person zusätzlich. Unter den gegebenen Umständen seien die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 154 Abs. 4 StPO nicht erkennbar.
E. 3.2.4
Der Beschwerdeführer führt im Wesentlichen aus, seine erneute Einver- nahme würde für ihn eine schwere psychische Belastung darstellen. Schon die Aussicht darauf verursache bei ihm Stresszustände. Bereits die letzte Befragung im Jahre 2022 sei für ihn eine schwere psychische Belastung ge- wesen. Unter anderem aufgrund dieser Belastungen durch die mehrfache Befragung habe er in den Jahren 2023/2024 eine Therapie besucht. Eine erneute Befragung würde das erlittene Trauma erneut aufleben lassen, was es zu verhindern gelte.
E. 3.2.5
Wie die Vorinstanz in ihrer Beschwerdeantwort zutreffend ausführt, sind die Vorbringen des Beschwerdeführers unfundiert. Der mit der Eingabe des Beschwerdeführers vom 14. März 2025 eingereichte Bericht von Herrn H. vom 12. März 2025 beruht auf Feststellungen im Jahr 2023 und weist damit keine Aktualität auf. Das mutmassliche Tatgeschehen (Zugänglichmachen von Betäubungsmitteln, mehrfache Tätlichkeiten, üble Nachrede, mehrfache Beschimpfung, mehrfache Drohung) liegt über drei Jahre zurück. Der
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Beschwerdeführer ist heute 17-jährig. Nach eigenen Angaben hatte er in den letzten 3 Jahren keinen Kontakt mehr mit dem Beschuldigten 3 und absol- viert aktuell eine Lehre als […]. Anhaltspunkte, wonach der Beschwerdefüh- rer sich nach dem mutmasslichen Tatgeschehen nicht fortentwickelt hätte und der Beschuldigte 3 in den letzten drei Jahren versucht hätte, ihn zu ge- fährden, bedrohen und/oder einzuschüchtern, liegen nicht vor. Soweit die Vorinstanz zusammenfassend festhält, angesichts der Art der zu beurteilen- den Delikte, der nahenden Volljährigkeit des Beschwerdeführers, der verstri- chenen Zeit, der Distanz zum Beschuldigten 3 und der Einbettung in einem beruflichen Umfeld sei beim Beschwerdeführer kein Schutzerfordernis er- kennbar, kann dem beigepflichtet werden, als nicht erkennbar ist, dass die Einvernahme des Beschwerdeführers zu einer schweren psychischen Be- lastung führen könnte.
E. 3.2.6
Ist nicht erkennbar, dass die Einvernahme oder die Gegenüberstellung für den Beschwerdeführer zu einer schweren psychischen Belastung führen könnte, kann der Beschwerdeführer aus Art. 154 Abs. 4 StPO keine Rechte ableiten. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz die Anträge des Beschwerdeführers abwies, auf eine weitere Befragung des Beschwer- deführers sei zu verzichten (vgl. Art. 154 Abs. 4 lit. b und c StPO), eventua- liter sei die Befragung des Beschwerdeführers im Beisein einer Spezialistin, von einer zu diesem Zweck ausgebildeten Person durchzuführen (vgl. Art. 154 Abs. 4 lit. d StPO) und die Parteien hätten ihre Rechte durch die befragende Person auszuüben (vgl. Art. 154 Abs. 4 lit. e StPO). Aus der Be- gründung der angefochtenen Verfügung geht ausreichend hervor, weshalb die Vorinstanz diese Anträge abgewiesen hat. Inwiefern der Beschwerdefüh- rer nicht in der Lage gewesen sein soll, die Abweisung sachgerecht anzu- fechten, ist nicht ersichtlich. Damit ist auch keine Verletzung seines An- spruchs auf rechtliches Gehör (Begründungspflicht) auszumachen.
E. 3.3
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als unbe- gründet.
E. 4
Aufl. 2020, Art. 152/153 StPO N. 15; WEHRENBERG, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 152 StPO N. 21). Unter Umständen ist auch ein Verlust des Beweismittels hinzunehmen (vgl. WEHRENBERG, a.a.O., vor Art. 149– 156 StPO N. 14).
Bei der Handhabung des Konfrontationsrechts sind die Interessen der Ver- teidigung und diejenigen des Opfers gegeneinander abzuwägen. Es ist zu prüfen, welche Vorgehensweisen und Ersatzmassnahmen infrage kommen, um die Verteidigungsrechte des Beschuldigten so weit als möglich zu ge- währleisten und gleichzeitig den Interessen des Opfers gerecht zu werden. Massnahmen zum Schutz von Opfern können z.B. darin bestehen, dass das Opfer nur durch den Verteidiger, allenfalls durch Zwischenschaltung einer besonders ausgebildeten Person, befragt wird oder indem die Einvernahme des Opfers audiovisuell in einen anderen Raum übertragen wird, von wo aus der Beschuldigte sie verfolgen und in unmittelbarem zeitlichen Konnex Fragen stellen kann. Muss der Beschuldigte den Saal während der Einvernahme ver- lassen, können dessen Verteidigungsrechte auch gewahrt sein, wenn sein Verteidiger während der Befragung anwesend ist, Fragen stellen kann und diesem die Möglichkeit gegeben wird, Unterbrechungen der Einvernahme zu verlangen, um seinen Mandaten zu informieren und nach Wiederaufnahme des Verfahrens Ergänzungsfragen zu stellen. Eine Videoübertragung ist in solchen Fällen nicht unter allen Umständen zwingend (BGE 129 I 151 E. 5; vgl. zum Ganzen: Urteil des Bundesgerichts 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 1.2.2 mit weiteren Hinweisen, nicht publ. in: BGE 141 IV 437).
E. 4.1
Der Beschwerdeführer rügt (implizit) eine Verletzung von Art. 152 Abs. 3 StPO.
E. 4.2.1
Art. 152 regelt «allgemeine Massnahmen zum Schutz von Opfern». Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Zur Bejahung der Opferstellung muss die
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Beeinträchtigung von einer gewissen Intensität sein. Es genügt nicht jede geringfügige Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefindens; nur kurzfris- tige, den Moment der Tat nicht überdauernde psychische Beeinträchtigun- gen (wie z. B. Angst, Schrecken, Ärger oder Unannehmlichkeiten) vermögen die Opferstellung nicht zu begründen (vgl. BGE 129 IV 216 E. 1.2.1; 120 Ia 157 E. 2d/aa). Entscheidend ist nicht die Schwere der Straftat, sondern der Grad der Betroffenheit der geschädigten Person, weshalb auch eine blosse Tätlichkeit die Opferstellung begründen kann, wenn sie zu einer nicht uner- heblichen psychischen Beeinträchtigung führt (BGE 131 I 455 E. 1.2.2; 128 I 218 E. 1.2; 125 II 265 E. 2a/aa). Ob diese Voraussetzung erfüllt ist, bestimmt sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls (BGE 120 Ia 157 E. 2d/aa mit Hinweisen). Weil es bei Art. 116 f. StPO – anders als im Rahmen des Bundesgesetzes vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straf- taten (Opferhilfegesetz, OHG; SR 312.5) – nicht um die Inanspruchnahme aufwendiger staatlicher Leistungen, sondern «bloss» um die Gewährung be- sonderer Schutz- und Informationsrechte geht, sind weniger hohe Anforde- rungen an den Nachweis der erheblichen Integritätsbeeinträchtigung zu stel- len (Urteil des Bundesgerichts 6B_653/2016 vom 19. Januar 2017 E. 1.4 mit Hinweis, in: Pra 2017 Nr. 41).
E. 4.2.2
Dass die dem Beschuldigten 3 vorgeworfenen Taten zum Nachteil des Be- schwerdeführers die für die Annahme einer Opferstellung des Beschwerde- führers geforderte Intensität erreichen, wird von den Verfahrensbeteiligten vorliegend nicht in Frage gestellt. Es ist auch nicht ersichtlich, dass dem Be- schwerdeführer die Opferstellung abzusprechen wäre.
E. 4.3.1
Gemäss Art. 152 Abs. 3 StPO vermeiden die Strafbehörden eine Begegnung des Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen in diesem Fall dem Anspruch der beschuldigten Person auf rechtli- ches Gehör auf andere Weise Rechnung. Insbesondere können sie das Op- fer in Anwendung von Schutzmassnahmen nach Art. 149 Abs. 2 lit. b und d StPO einvernehmen, d.h. Einvernahmen unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit durchführen (lit. b) und/oder das Aussehen oder Stimme der zu schützenden Person verändern oder diese abschirmen (lit. d). Eine Gegenüberstellung kann gemäss Art. 152 Abs. 4 StPO angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (lit. a) oder ein überwiegendes In- teresse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert (lit. b).
E. 4.3.2
Mit Schreiben vom 14. März 2025 an die Vorinstanz beantragte der Beschwer- deführer namentlich, für die Befragung des Beschwerdeführers sei zu jeder Zeit sicherzustellen, dass er nicht auf den Beschuldigten 3 treffe, die
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Befragung des Beschwerdeführers sei in einem separaten Raum in Abwe- senheit des Beschuldigten 3 durchzuführen und die weiteren Beschuldig- ten 1 und 2, ihre Rechtsvertretungen sowie allfällige Vertreter der Bank G. wie auch die Öffentlichkeit seien von der Einvernahme des Beschwerdefüh- rers auszuschliessen. Damit brachte der Beschwerdeführer zum Ausdruck, dass er verlangt, dass die Vorinstanz eine Begegnung des Beschwerdefüh- rers mit dem Beschuldigten 3 vermeidet und Schutzmassnahmen nach Art. 149 Abs. 2 lit. b StPO trifft. Dass sich der Beschwerdeführer bei seinem Antrag primär auf Art. 154 Abs. 4 StPO stützte, ändert daran nichts. Der Grundsatz iura novit curia verpflichtet die Strafbehörden, das massgebliche Recht von Amtes wegen anzuwenden (RIEDO/FIOLKA, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 6 StPO N. 11). Im Übrigen hat der Beschwerdeführer in der Begründung seines Antrags auch Art. 152 Abs. 3 StPO erwähnt.
E. 4.3.3
Eine Prüfung der Vorbringen des Beschwerdeführers mit Blick auf Art. 152 Abs. 3 StPO durch die Vorinstanz ist nicht ersichtlich. Es ist zudem nicht so, dass die Erwägungen der Vorinstanz zu Art. 154 Abs. 4 StPO für die Anwen- dung von Art. 152 Abs. 3 StPO die gleiche Relevanz hätten. Allgemeine Massnahmen zum Schutz von Opfern setzen – im Gegensatz zur Anwen- dung der Regeln von Art. 154 Abs. 4 StPO – weder ein Alter unter 18 Jahren noch das Risiko einer schweren psychischen Belastung durch die Einver- nahme oder die Gegenüberstellung voraus, welche Punkte die Vorinstanz in Zusammenhang mit Art. 154 Abs. 4 StPO thematisierte. Im Übrigen verlangt der Entscheid über Schutzmassnahmen eine Interessenabwägung, wobei dem Gericht bei der Wahl der geeigneten Vorkehren ein gewisser Ermes- sensspielraum zur Verfügung steht (BGE 143 IV 397 E. 5.2). Grundsätzlich wäre es an der Vorinstanz, dieses Ermessen auszuüben. Vorliegend würde eine Rückweisung der Sache jedoch die Durchführung der bereits angesetz- ten Hauptverhandlung in Frage stellen, weshalb Schutzmassnahmen nach Art. 152 Abs. 3 StPO zu prüfen sind.
E. 4.4
Begegnung/Gegenüberstellung mit dem Beschuldigten 3 (Art. 152 Abs. 3 und 4 StPO)
E. 4.4.1
Der Beschwerdeführer hat gestützt auf Art. 152 Abs. 3 StPO grundsätzlich Anspruch darauf, dass die Vorinstanz eine (zufällige oder geplante) Begeg- nung des Beschwerdeführers mit dem Beschuldigten 3 vermeidet. Eine Gegenüberstellung – der Begriff erfasst die Fälle, in denen das Opfer in einer Art und Weise mit der beschuldigten Person konfrontiert wird, die eine un- mittelbar sinnliche Wahrnehmung ermöglicht, in der Regel also die gleichzei- tige Anwesenheit in ein und demselben Raum (WOHLERS, a.a.O., Art. 152 StPO N. 12) – könnte nur dann angeordnet werden, wenn eine der Voraus- setzungen von Art. 152 Abs. 4 StPO erfüllt wäre. Dabei sind Fälle, in denen
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ein überwiegendes Interesse der Strafverfolgung die Gegenüberstellung er- zwingt, kaum vorstellbar, und auch Verteidigungsrechte der beschuldigten Person werden in aller Regel durch eine audiovisuelle Übertragung gewähr- leistet werden können (WOHLERS, a.a.O., Art. 152 StPO N. 12; vgl. JO- SITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 152 StPO N. 8). Die Gegenüberstellung entgegen dem Willen des Opfers ist die absolute Aus- nahme und kann nur als ultima ratio angeordnet werden (DEVAUD, a.a.O., Art. 152 StPO N. 20; SCHNYDER, in: Gomm/Zehntner [Hrsg.], Opferhilferecht,
E. 4.4.2
Die Vorinstanz bringt in ihrer Beschwerdeantwort (betreffend «Erforderlich- keit der Einvernahme des Beschwerdeführers») vor, gemäss Art. 343 Abs. 3 StPO erhebe das Gericht im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Be- weise nochmals, sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheine. Bei den zur Diskussion stehenden Delik- ten handle es sich im Wesentlichen um 4-Augen-Delikte. Die Aussagen des Beschwerdeführers und des Beschuldigten 3 widersprächen sich in zentra- len Punkten. Bei dieser Sachlage sei eine persönliche Wahrnehmung des Beschwerdeführers durch das Gericht unerlässlich für die Beurteilung der
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Glaubwürdigkeit von dessen Aussagen. Die in den Akten vorhandene Video- aufzeichnung der Einvernahme des Beschwerdeführers im Vorverfahren vermöge die unmittelbare Wahrnehmung des Beschwerdeführers durch das Gericht nicht vollwertig zu ersetzen.
E. 4.4.3
Der Beschuldigte 3 verweist in seiner Beschwerdeantwort auf sein Schreiben vom 9. Mai 2025 an die Vorinstanz. Darin liess er vorbringen, namentlich im vorliegenden Fall, wobei die Angaben des Beschwerdeführers und des Be- schuldigten 3 sich diametral widersprächen, scheine eine persönliche Wahr- nehmung der Aussagen des Beschwerdeführers durch das Gericht wichtig zu sein, um seine Angaben einordnen zu können. Dies gelte umso mehr, als ver- schiedene und teils schwere Vorwürfe im Raum stünden, die Schilderungen des Beschwerdeführers mehrheitlich nicht deckungsgleich seien sowie mit der Zeit immer schwerwiegender geworden seien und generell an seiner Urteils- fähigkeit gezweifelt werde. Dazu sei der Beschwerdeführer bald 17 Jahre alt, weshalb sein Alter inzwischen weniger eine Rolle spiele. Dass eine gericht- liche Befragung im heutigen Zeitpunkt eine schwere psychische Belastung für ihn sein sollte, werde bestritten und lediglich behauptet. Es stünden dazu keine Delikte gegen die sexuelle Integrität zur Debatte, weshalb die Anwen- dung von Art. 154 Abs. 4 StPO ohnehin in den Hintergrund rücke und aus Sicht des Beschuldigten 3 auch nichts gegen eine öffentliche Verhandlung spreche. Dem Beschuldigten 3 sei es ausserordentlich wichtig, dass die ge- gen ihn erhobenen Vorwürfe richtiggestellt würden und er sei deshalb ebenso der Auffassung, dass sich der Beschwerdeführer vor Gericht und in Anwesenheit des Beschuldigten 3 stellen und sich zur Sache äussern sollte. Ausserdem würde seiner Verteidigung so die Möglichkeit eingeräumt wer- den, Ergänzungsfragen zu stellen, was bislang nicht möglich gewesen sei (Akten SK.2024.71, pag. 11.523.003 f.).
E. 4.4.4
Weder die Vorinstanz noch der Beschuldigte 3 legen dar – und es ist auch nicht ersichtlich –, inwiefern dem «Bedürfnis» des Gerichts auf unmittelbare Kenntnis des Beweismittels und dem Anspruch des Beschuldigten 3 auf Teil- nahme an der Beweisabnahme und auf Konfrontation vorliegend nicht mit- tels einer audiovisuellen Übertragung ausreichend Rechnung getragen wer- den könnte. Die audiovisuelle Übertragung ermöglicht insbesondere dem Beschuldigten 3 bzw. seiner Verteidigung in unmittelbarem zeitlichen Kon- nex Ergänzungsfragen durch die Verfahrensleitung stellen zu lassen (vgl. Art. 341 Abs. 2 StPO) und ausserdem selbst Mimik und Gestik des Be- schwerdeführers wahrzunehmen und auch darauf zu reagieren. Die Möglich- keit der Einflussnahme auf die Beweiserhebung bleibt erhalten, weshalb die Teilnahmerechte nach Art. 147 StPO keine wesentlichen Einschränkungen erfahren (vgl. SCHLEIMINGER/SCHAFFNER, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 147 StPO N. 32; WOHLERS, a.a.O., Art. 147 StPO N. 19).
- 15 -
E. 4.4.5
Zusammenfassend sind im Hauptverfahren SK.2024.71 alle geeigneten und notwendigen Massnahmen im Machtbereich der Strafkammer zu treffen, um ein persönliches Zusammentreffen des Beschwerdeführers mit dem Be- schuldigten 3 zu vermeiden. Dem Anspruch des Beschuldigten 3 auf Teil- nahme an der geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers ist mittels ei- ner audiovisuellen Übertragung Rechnung zu tragen.
E. 4.5
Einvernahme unter Ausschluss der Parteien oder der Öffentlichkeit (Art. 152 Abs. 3 i.V.m. Art. 149 Abs. 2 lit. b StPO)
E. 4.5.1
Der Beschwerdeführer verlangt, bei seiner allfälligen Befragung seien sämt- liche Personen, welche nicht zwingend für die Befragung notwendig seien oder ein aktives Teilnahmerecht hätten, des Saales zu verweisen. Dies gelte auch, sollte die Befragung mittels Videoübertragung in den Verhandlungs- raum übertragen werden. Die Beschuldigten 1 und 2 seien in das Strafver- fahren gegen den Beschuldigten 3 betreffend Delikte gegen den Beschwer- deführer nicht involviert und sie sowie ihre Rechtsvertreter und die Vertre- tung der Bank G. hätten kein Recht auf aktive Teilnahme. Wenn den erwähn- ten Personen kein aktives Teilnahmerecht zukomme, so müssten sie auch nicht passiv seiner allfälligen Befragung beiwohnen. Bei seiner Befragung zu den dem Beschuldigten 3 vorgeworfenen Delikten würde es sehr wahr- scheinlich auch zu intimen Details und Fragen aus seinem Privatleben kom- men. In dieser für ihn ohnehin schon belastenden Situation sei die Zuhörer- zahl auf ein Minimum zu beschränken. Mit einem Ausschluss der Beschul- digten 1 und 2 sowie deren Rechtsvertretungen und der Vertretung der Bank G. würden deren Verfahrensrechte nicht beeinträchtigt. Ein Ausschluss dieser Personen sei daher in seinem überwiegenden Interesse und geeignet, zumutbar und verhältnismässig.
E. 4.5.2
Grundsätzlich sind auch Schutzmassnahmen nach Art. 149 Abs. 2 lit. b und d StPO zu treffen, wenn das Opfer dies verlangt. Die besonderen Voraus- setzungen von Art. 149 ff. StPO müssen dazu nicht vorliegen (WEHRENBERG, a.a.O., Art. 152 StPO N. 19; vgl. JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., Art. 152 N. 6; MÜLLER, in: Goldschmid/Maurer/Sollberger [Hrsg.], Kommentierte Textaus- gabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, S. 144). Als Eingriff in verfassungs- und konventionsrechtlich geschützte Rechte haben Schutz- massnahmen aber verhältnismässig zu sein (vgl. Art. 149 Abs. 2 StPO), d.h. geeignet, erforderlich und angemessen (WOHLERS, a.a.O., Art. 149 N. 10; vgl. WEHRENBERG, a.a.O., vor Art. 149–156 StPO N. 14).
E. 4.5.3
Art. 147 Abs. 1 Satz 1 StPO statuiert den Grundsatz der Parteiöffentlichkeit der Beweiserhebungen im Untersuchungs- und Hauptverfahren. Demnach
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haben die Parteien das Recht, bei Beweiserhebungen durch die Staatsan- waltschaft und die Gerichte anwesend zu sein und einvernommenen Perso- nen Fragen zu stellen. Dieses spezifische Teilnahme- und Mitwirkungsrecht fliesst aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 107 Abs. 1 lit. b StPO). Es kann nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen (vgl. Art. 108, Art. 146 Abs. 4 und Art. 149 Abs. 2 lit. b StPO; s. auch Art. 101 Abs. 1 StPO) einge- schränkt werden (vgl. Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitli- chung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1187 f. Ziff. 2.4.1.3). Beweise, die in Verletzung von Art. 147 Abs. 1 StPO erhoben worden sind, dürfen nicht zulasten der Partei verwertet werden, die nicht anwesend war (Art. 147 Abs. 4 StPO; BGE 140 IV 172 E. 1.2.1; 139 IV 25 E. 4.2).
E. 4.5.4
Die Justizöffentlichkeit, die in Art. 30 Abs. 3 BV, Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 Abs. 1 UNO-Pakt II (SR 0.103.2) verankert ist, dient einerseits dem Schutz der direkt an gerichtlichen Verfahren beteiligten Parteien im Hinblick auf deren korrekte Behandlung und gesetzmässige Beurteilung. Anderer- seits ermöglicht sie nicht verfahrensbeteiligten Dritten, nachzuvollziehen, wie gerichtliche Verfahren geführt werden, das Recht verwaltet und die Rechts- pflege ausgeübt wird, und liegt insoweit im öffentlichen Interesse. Sie will für Transparenz der Rechtsprechung sorgen und die Grundlage für das Ver- trauen in die Gerichtsbarkeit schaffen. Die demokratische Kontrolle durch die Rechtsgemeinschaft soll Spekulationen begegnen, die Justiz benachteilige oder privilegiere einzelne Prozessparteien ungebührlich oder die Ermittlun- gen würden einseitig und rechtsstaatlich fragwürdig geführt. Die Medien übernehmen mit ihrer Gerichtsberichterstattung insofern eine wichtige Brü- ckenfunktion, als sie die richterliche Tätigkeit einem grösseren Publikum zu- gänglich machen. Im Ausmass der garantierten Justizöffentlichkeit bilden Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung öffentlich zugängliche Quellen im Sinne der Informationsfreiheit gemäss Art. 16 Abs. 3 BV. Zudem greift ein Ausschluss der Gerichtsberichterstatterinnen und -erstatter in die Medien- freiheit nach Art. 17 BV ein (zum Ganzen: BGE 146 I 30 E. 2.2; 143 I 194 E. 3.1; je mit Hinweisen).
Der Grundsatz der Justizöffentlichkeit wird für gerichtliche Strafverfahren in Art. 69 Abs. 1 StPO präzisiert. Nach dieser Bestimmung sind die Verhand- lungen vor dem erstinstanzlichen Gericht und dem Berufungsgericht sowie die mündliche Eröffnung von Urteilen und Beschlüssen dieser Gerichte mit Ausnahme der Beratung öffentlich. Gemäss Art. 70 Abs. 1 lit. a StPO kann das Gericht jedoch einen vollständigen oder teilweisen Ausschluss der Öffentlichkeit unter anderem dann vorsehen, wenn schutzwürdige Interes- sen einer beteiligten Person, insbesondere des Opfers, dies erfordern. Des Weiteren kann das Gericht gemäss Art. 70 Abs. 3 StPO Gerichtsberichter- statterinnen und -erstattern und weiteren Personen, die ein berechtigtes
- 17 -
Interesse haben, unter bestimmten Auflagen den Zutritt zu nicht öffentlichen Verhandlungen gestatten. Beim Entscheid über den Öffentlichkeitsausschluss ist zu beachten, dass Publikums- und Medienöffentlichkeit die verfassungs- rechtliche Regel, der Ausschluss der Öffentlichkeit die legitimationsbedürfti- ge Ausnahme ist. Es sind die Interessen, zu deren Schutz der Ausschluss erfolgen soll, und die Interessen der Öffentlichkeit sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Der Ausschluss der Öffentlichkeit und der Gerichtsberichterstat- terinnen und -erstatter muss verhältnismässig, d.h. geeignet und erforderlich sein (Urteil des Bundesgerichts 7B_61/2022 vom 25. Juni 2024 E. 2.2).
Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann eine Zugangsver- weigerung für Medienschaffende namentlich bei Vorliegen gewichtiger An- liegen des Kinder-, Jugend- oder Opferschutzes als angezeigt erscheinen, insbesondere wenn sich weniger weitgehende Einschränkungen als zweck- untauglich erwiesen und an der Gerichtsverhandlung schwergewichtig beson- ders intime Details thematisiert würden, deren Bekanntgabe an die Öffent- lichkeit für die Betroffenen äusserst belastend und potenziell (re-)traumati- sierend sein könnte. Dies trifft beispielsweise bei direkten Opfern von schwe- ren Straftaten, namentlich von Sexualdelikten, zu, die vor Gericht zum Vorfall und zu den persönlichen Verhältnissen befragt werden sollen. Letztlich ist in jedem konkreten Einzelfall anhand einer umfassenden Abwägung der Inte- ressen der Opfer, von Jugendlichen, der Beschuldigten, des Publikums und der Medien zu beurteilen, ob ein Ausschluss der Öffentlichkeit in Frage kommt. Dabei gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass eine Einschränkung des Justizöffentlichkeitsgebots auf Verfahrensabschnitte be- schränkt bleibt, welche den Kern des Privatlebens und intime Lebenssach- verhalte berühren, die in der Öffentlichkeit auszubreiten den betroffenen Per- sonen nicht zugemutet werden kann (BGE 143 194 E. 3.6.1 mit Hinweisen).
E. 4.5.5
Der Ausschluss der weiteren Beschuldigten 1 und 2, ihrer Rechtsvertretun- gen sowie allfälliger Vertreter der Bank G. – die im Hauptverfahren SK.2024.71 alle Parteien bzw. deren Rechtsbeistände sind – von der Einver- nahme des Beschwerdeführers käme einer vollständigen Einschränkung de- ren Rechts gleich, an Verfahrenshandlungen, hier der Einvernahme des Be- schwerdeführers, teilzunehmen, d.h. anwesend zu sein und Fragen zu stel- len bzw. stellen zu lassen (Art. 107 Abs. 1 lit. b, Art. 147 Abs. 1 StPO). Der Umstand, dass der angeklagte Lebenssachverhalt, der Gegenstand der Ein- vernahme des Beschwerdeführers sein soll, die weiteren Beschuldigten 1 und 2 sowie die Bank G. nicht betrifft, ändert daran nichts; die Parteistellung bezieht sich auf das gesamte Verfahren. Indessen kann das Teilnahmerecht bei mangelndem schutzwürdigen Interesse entsprechend eingeschränkt be- ziehungsweise verweigert werden (vgl. Obergericht des Kantons Thurgau, RBOG 2018 Nr. 16 E. 3d/dd). Die weiteren Beschuldigten 1 und 2 sowie die
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Bank G. machen im vorliegenden Verfahren kein Interesse an der Teilnahme der Einvernahme des Beschwerdeführers geltend. Ein solches (als Partei) ist auch nicht ersichtlich. Es rechtfertigt sich daher, sie von der geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers auszuschliessen.
E. 4.5.6
Die dem Beschuldigten 3 vorgeworfenen Taten zum Nachteil des Beschwer- deführers spielten sich im privaten Bereich ab. Es wird nicht geltend gemacht – und es ist auch nicht ersichtlich –, inwiefern die entsprechenden Lebens- sachverhalte von einem besonders hohen öffentlichen Interesse sein sollten. Vor diesem Hintergrund ist das Interesse des noch minderjährigen Be- schwerdeführers, der direktes Opfer von dem Beschuldigten 3 vorgeworfe- nen strafbaren Handlungen ist, am Ausschluss des Publikums von seiner geplanten Einvernahme höher zu gewichten als dasjenige des Publikums an der Anwesenheit. Es rechtfertigt sich, das Publikum von der geplanten Ein- vernahme des Beschwerdeführers auszuschliessen.
E. 4.5.7
Angesichts der wichtigen Rolle der Medien ist ein Ausschluss der Medien- schaffenden im Gerichtsprozess nur sehr restriktiv zuzulassen. Er kann aus- nahmsweise als angezeigt erscheinen, wenn die direkten Opfer von schwe- ren Straftaten, namentlich von Sexualdelikten, vor Gericht zum Vorfall und zu den persönlichen Verhältnissen befragt werden sollen (BGE 143 I 194 E. 3.6.1). Vorliegend stehen keine Sexualdelikte oder strafbare Handlungen von vergleichbarer Schwere zum Nachteil des Beschwerdeführers im Raum. Die Schutzanliegen des Beschwerdeführers vermögen nicht gegen die Inte- ressen der Gerichtsberichterstatterinnen und -erstatter an der Informations- beschaffung und -verbreitung sowie an einer wirksamen Justizkontrolle an- zukommen. Die akkreditierten Gerichtsberichterstatterinnen und -erstatter sind zur geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers zuzulassen.
E. 4.5.8
Zusammenfassend ist die geplante Einvernahme des Beschwerdeführers unter Ausschluss der Beschuldigten 1 und 2 sowie der Bank G., einschliess- lich Rechtsbeistände, und unter Ausschluss des Publikums durchzuführen. Die akkreditierten Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstatter sind zur geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers zuzulassen.
E. 5.1
Der Beschwerdeführer rügt (implizit) eine Verletzung von Art. 70 Abs. 1 lit. a StPO.
E. 5.2
Gemäss Art. 69 Abs. 1 StPO sind die Verhandlungen vor dem erstinstanzli- chen Gericht und dem Berufungsgericht sowie die mündliche Eröffnung von Urteilen und Beschlüssen dieser Gerichte mit Ausnahme der Beratung
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öffentlich (Art. 69 Abs. 1 StPO). Die Bestimmung konkretisiert das in Art. 30 Abs. 3 BV verankerte Prinzip der Justizöffentlichkeit (vgl. auch Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 14 IPBPR; BGE 143 I 194 E. 3.1; 139 I 129 E. 3.3). Gemäss Art. 70 Abs. 1 StPO kann das Gericht die Öffentlichkeit von Gerichtsverhand- lungen ganz oder teilweise ausschliessen, wenn die öffentliche Sicherheit oder Ordnung oder schutzwürdige Interessen einer beteiligten Person, ins- besondere des Opfers, dies erfordern (lit. a) oder wenn grosser Andrang herrscht (lit. b). Wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, so eröffnet das Gericht das Urteil in einer öffentlichen Verhandlung oder orientiert die Öffent- lichkeit bei Bedarf in anderer geeigneter Weise über den Ausgang des Ver- fahrens (Art. 70 Abs. 4 StPO).
E. 5.3
Mit Schreiben vom 14. März 2025 an die Vorinstanz beantragte der Beschwerdeführer namentlich, es sei die Öffentlichkeit – mit Ausnahme der akkreditierten Gerichtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstatter – von der Hauptverhandlung und von der Urteilseröffnung vollständig auszu- schliessen. Die Vorinstanz wies diesen Antrag ab, im Wesentlichen mit der sinngemässen Begründung, es sei nicht erkennbar, dass die Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlung für den Beschwerdeführer zu einer schweren psy- chischen Belastung führen könnte.
E. 5.4
Der Beschwerdeführer bringt vor, der Ausschluss der Öffentlichkeit sei eine separate Schutzmassnahme zu seinen Gunsten, welche unabhängig davon, ob die Anforderungen an Art. 154 Abs. 4 StPO erfüllt seien oder nicht, ange- ordnet werden könne. Es sei zudem sehr unüblich, dass einem Antrag eines minderjährigen Opfers und Privatklägers auf Ausschluss der Öffentlichkeit nicht stattgegeben werde, ohne dafür schwerwiegende Gründe vorzubringen. Im vorliegenden Fall bestehe, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, durch- aus ein schutzwürdiges Interesse des Beschwerdeführers daran, dass die Öffentlichkeit von dieser Verhandlung ausgeschlossen werde. Es gelte unter allen Umständen zu verhindern, dass Dritte, insbesondere aus seinem Um- feld, Kenntnisse über das Strafverfahren oder Details aus der allfälligen Befra- gung erhielten. Einzig dadurch könne seine Stigmatisierung und Retrauma- tisierung verhindert werden. Zudem sehe die StPO mehrfach vor, dass zum Schutz von Opfern und insbesondere Kindern die Öffentlichkeit von einer Befragung ausgeschlossen werden könne (so bspw. Art. 152 Abs. 3 i.V.m. Art. 149 Abs. 2 lit. b StPO). In diesem Sinne sei daher die Öffentlichkeit – mit Ausnahme der akkreditierten Gerichtsberichterstatterinnen und -erstatter – von der Hauptverhandlung, von der Urteilseröffnung sowie von allfälligen Er- satzterminen auszuschliessen. Eventualiter sei die Öffentlichkeit von sämtli- chen Verfahrenshandlungen im Strafverfahren gegen den Beschuldigten 3, welche mit dem Beschwerdeführer im Zusammenhang stünden – mit
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Ausnahme der akkreditierten Gerichtsberichterstatterinnen und -erstatter – auszuschliessen. Damit seien insbesondere, aber nicht abschliessend, das Verlesen der Anklage, sämtliche Befragungen des Beschuldigten 3, des Pri- vatklägers sowie sämtliche diesbezüglichen Plädoyers der Rechtsvertretun- gen des Beschuldigten 3 und des Beschwerdeführers gemeint.
E. 5.5
Die Vorinstanz führt in ihrer Beschwerdeantwort aus, der Argumentation des Beschwerdeführers könne nicht gefolgt werden. Es werde nicht aufgezeigt, welche Stigmatisierung der Beschwerdeführer zu befürchten hätte, wenn sein Umfeld der Verhandlung beiwohnen würde. Ebenso wenig werde dar- gelegt, inwiefern eine Kenntnisnahme durch Dritte eine schwere psychische Belastung für den Beschwerdeführer darstellen könnte. Sexualdelikte seien vorliegend nicht Verfahrensgegenstand, womit keine intimen Details des Tat- hergangs erörtert werden müssten. Das Schutzanliegen des Beschwerde- führers vermöge unter diesen Umständen nicht gegen die Interessen der Öffentlichkeit an der Informationsbeschaffung und -verbreitung sowie an einer wirksamen Justizkontrolle aufzuwiegen.
E. 5.6
Es wurde bereits festgehalten, dass die akkreditierten Gerichtsberichterstat- terinnen und Gerichtsberichterstatter zur geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers zuzulassen sind. Das gilt umso mehr für die Hauptver- handlung, einschliesslich Urteilseröffnung. Nachfolgend geht es nur noch um die Frage, ob das Publikum ausnahmsweise von der Hauptverhandlung, ein- schliesslich Urteilseröffnung, auszuschliessen ist.
E. 5.7
Jedes öffentliche Gerichtsverfahren kann Unannehmlichkeiten für alle Ver- fahrensbeteiligten, aber auch für das Umfeld von Verfahrensbeteiligten mit sich bringen. Angesichts der grossen rechtsstaatlichen Bedeutung des Öf- fentlichkeitsprinzips sind solche Unannehmlichkeiten grundsätzlich hinzu- nehmen (vgl. – für die beschuldigte Person – BGE 119 Ia 99 E. 4b). Insofern ist der Antrag des Beschwerdeführers, das Publikum sei von der ganzen Hauptverhandlung auszuschliessen – also auch in Bezug auf Lebenssach- verhalte, die Gegenstand der Hauptverhandlung sind, die den Beschwerde- führer nicht direkt betreffen – abzuweisen. Dasselbe gilt für den Antrag, das Publikum sei von der Urteilseröffnung auszuschliessen. Aber auch der Even- tualantrag des Beschwerdeführers, es sei die Öffentlichkeit von sämtlichen Verfahrenshandlungen im Strafverfahren gegen den Beschuldigten 3 auszu- schliessen, welche mit dem Beschwerdeführer im Zusammenhang stehen – damit seien insbesondere, aber nicht abschliessend, das Verlesen der An- klage, sämtliche Befragungen des Beschuldigten 3, des Beschwerdeführers sowie sämtliche diesbezügliche Plädoyers der Rechtsvertretungen des Be- schuldigten 3 und des Beschwerdeführers gemein –, ist abzulehnen. Es
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scheint zwar denkbar, dass einzelne Anklagevorwürfe von anderen Ankla- gevorwürfen in der Hauptverhandlung getrennt behandelt werden können, wenn diese in keinem Zusammenhang stehen (vgl. Beschluss des Oberge- richts des Kantons Zürich UH150001 vom 3. März 2015 E. 7). Dagegen spricht aber, dass die Vorinstanz mehrerer Straftaten, die dem Beschuldig- ten 3 vorgeworfen werden, gemeinsam zu beurteilen (vgl. Art. 29 Abs. 1 lit. a StPO) und gegebenenfalls eine Gesamtstrafe auszufällen hat (vgl. Art. 49 Abs. 1 StGB); ein teilweiser Ausschluss des Publikums an der Hauptver- handlung hätte unter Umständen zur Folge, dass das Publikum das Urteil nur noch eingeschränkt nachvollziehen könnte. Die allgemeine Schutzbe- dürftigkeit des Beschwerdeführers gibt vorliegend keinen Anlass, vom Grundsatz der Publikumsöffentlichkeit der Hauptverhandlung abzuweichen.
E. 6
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen.
Im Hauptverfahren SK.2024.71 sind alle geeigneten und notwendigen Mass- nahmen im Machtbereich der Strafkammer zu treffen, um ein persönliches Zusammentreffen des Beschwerdeführers mit dem Beschuldigten 3 zu ver- meiden. Dem Anspruch des Beschuldigten 3 auf Teilnahme an der geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers ist mittels einer audiovisuellen Über- tragung Rechnung zu tragen.
Die geplante Einvernahme des Beschwerdeführers ist unter Ausschluss der Beschuldigten 1 und 2 sowie der Bank G., einschliesslich Rechtsbeistände, und unter Ausschluss des Publikums durchzuführen. Die akkreditierten Ge- richtsberichterstatterinnen und Gerichtsberichterstatter sind zur geplanten Einvernahme des Beschwerdeführers zuzulassen.
Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
E. 7
Die Regelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen bleibt vorliegend bei der Hauptsache, d.h. im Hauptverfahren SK.2024.71 der Vorinstanz (vgl. Art. 421 Abs. 1 StPO; vgl. auch JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., Art. 421 StPO N. 5). Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 2'000.– festzusetzen (vgl. Art. 73 StBOG i.V.m. Art. 5 und 8 Abs. 1 BStKR).
E. 8
Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ist als gegenstandslos abzu- schreiben.
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